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über Wels bis zur Donau und dann nach g,l
Linz oder über Krems nach Wien. Die '
Meister, welche in solcher Weise ihre 7-"

Waren absetzten, nannte man „Wasser-
hafner"undjenachderFarbeihrerErzeug- _w;
nisse auch „Weiß-, Blau-, Grün- oder Bunt- q, {rhafner".NachLinzfuhrensiegewöhnlichzu i;

r
fQ-{fOstern,nachKremsaufdenSimoni-Markt5,7undnachWienzuJohanni.FürdiesenVer- f kÄ-i"fkaufaufdenverschiedenenJahrmärkten gäjijäggaltenbesondereBestimmungen,dieden Elivfzr-SchutzderdortansässigenGeschäftsleuteQ4,bezwecktenundsodenfreienHandelim Ff ißfinfägißhä

gewissenSinne einschränkten.So verfügte "Y QÄ,"'
1'.4dieWelserHafnerordnungvomJahre1584,

daß die Gmundener Hafner nur während des
Jahrmarkts,solangedieFreiungwährte,in
Wels feilhalten durften. Was sie in dieser w-1s4A-A

Zeit nicht verkaufen konnten, mußte stracks RmdePirsch"m"
von dannengeführtund durftekeinesfallszu Schmß

13,: "so"
Wels eingelagert werden. Auch sollten die
Verkaufshütten der Gmundener I-Iafner, für deren Aufrichtung sie den
"gewöhnlichen Lösepfenning" bezahlten, nicht vor denen der Welser, sondern
nach denselben aufgestellt werden. Diese Bestimmungen wurden durch eine
{614 errichtete „absonderliche Hafnerordnung" dahin abgeändert, daß die

Gmundener I-Iafner von nun ab das-

x jenige Geschirr, was sie auf dem
7-(lT-JN xx WelserMarktenichtanbringen
F konnten,durch8bisx4Tagedanach(37xiF,"Qg-ägli;i dorteinsetzenIdurften.Dagegena 1.53,'13: s, solltekeinervonihnenbeisonstiger" " IX Strafe,"mehrdenneinFuderHöfen-

f" 1 n"
geschirr"inZukunftaufdenMarkt1 bringen.

1 111.WERKSTÄTTENUND
f]! MEISTER.

ßxYe-fff J; iai 7'15? GmundenzählteimJahreX594Y " m'a siebenMeister,diesich1625auf
vier,1747aufdreireduzierten.Diei" Y Besitzerreiheauf den einzelnen
Hafnerhäusern ist folgende:

TellermitBlaumalerei.Nachx75o.ImBesitz I. Hafnerhaus,Pfarrhofgassezsy
desVerfassers früher Spitalviertel, Pfarrgasse 84.


